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1. Abschnitt
Einführung

A. Umgründungen und allgemeines Steuerrecht

I.  Begriff der Umgründung

Der Begriff „Umgründung“ bezeichnet Vorgänge, bei denen sich der Rechtsträ-
ger eines Unternehmens ändert, sein Vermögen jedoch unverändert fortbesteht. 
Für die steuerlichen Folgen solcher Umgründungen sind die formwechselnde 
Umgründung und die übertragende Umgründung zu unterscheiden.

II. Formwechselnde Umgründung

Bei einer formwechselnden Umgründung (auch formwechselnde „Umwand-
lung“) ändert sich lediglich die Rechtsform des Rechtsträgers eines Unterneh-
mens. Die Identität des Rechtsträgers sowie die Zurechnung des Unterneh-
mens zum Rechtsträger bleiben unverändert bestehen; eine Übertragung des 
Unternehmens erfolgt nicht. Eine solche formwechselnde Umgründung ist so-
wohl bei Personengesellschaften als auch bei Kapitalgesellschaften möglich:
• Umwandlung einer OG in eine KG bzw einer KG in eine OG
• Umwandlung einer AG in eine GmbH bzw einer GmbH in eine AG
• Zur „Umwandlung“ einer GesBR in eine OG oder KG siehe die Ausführun-

gen zum Zusammenschluss (Tz 557 am Ende).

Da sich durch eine formwechselnde Umgründung von Personengesell-
schaften die Mitunternehmerstellung des Gesellschafters in Bezug auf seine 
Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft einschließlich stiller Reserven 
und eines Firmenwertes nicht ändert, kommt es zu keiner ertragsteuerlichen 
Gewinnrealisierung. Mangels einer Vermögensübertragung erfolgt auch kein 
umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch. Ebenso erfüllt die formwechselnde 
Umgründung auch nicht die Tatbestände des GebG oder des GrEStG.

Wechselt ein Personengesellschafter seine Stellung als Kommanditist in die eines 
Komplementärs oder umgekehrt, liegt eine bloß formwechselnde Umgründung vor, 
wenn die Beteiligung des Personengesellschafters am Vermögen der Gesellschaft un-
verändert bleibt. Der Wechsel erfolgt somit nach allgemeinem Steuerrecht neutral.

Die formwechselnde Umgründung einer Kapitalgesellschaft löst ebenfalls 
keine Steuern aus. Insbesondere unterliegen weder das Vermögen der Gesell-
schaft noch die von den Gesellschaftern gehaltenen Anteile der Gewinnreali-
sierung.
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Wird die Stellung eines Kapitalgesellschafters (Aktionär, Gesellschafter einer GmbH) 
in die eines bloß schuldrechtlich Substanzbeteiligten (zB Inhaber eines Substanzgenuss-
rechtes) oder umgekehrt umgewandelt, stellt dies für den Beteiligten grundsätzlich ei-
nen gewinnrealisierenden Vorgang dar (Einlagenrückzahlung nach §  4 Abs 12 EStG und 
nachfolgende Anschaffung, siehe dazu EStR RZ 6621 idF vor dem Wartungserlass 2015). 
Ist die Umwandlung der Beteiligung gesellschafts- und firmenbuchrechtlich zulässig und 
bleibt die Beteiligung am Vermögen weiterhin unverändert aufrecht, sollte die Umwand-
lung nach allgemeinem Steuerrecht steuerneutral erfolgen (so noch BMF, RdW 2001, 509 
und EStR RZ 6621 idF vor dem Wartungserlass 2015).

III. Übertragende Umgründung

Bei einer übertragenden Umgründung wird auf gesellschaftsrechtlicher Grund-
lage Vermögen auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen, wobei der 
Übertragende am übertragenen Vermögen auch nach der Umgründung durch 
eine Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger wirtschaftlich weiterhin be-
teiligt bleibt. Nach allgemeinem Steuerrecht hätte eine solche Vermögensüber-
tragung insbesondere folgende Konsequenzen:
•  Ertragsteuerlich führt die übertragende Umgründung zu einer Gewinnrea-

lisierung durch Tausch (§  6 Z 14 EStG, zB Übertragung eines Betriebes auf 
eine GmbH gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen) oder Liquidation 
(zB Umwandlung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Hauptgesellschafter).

•  Umsatzsteuerlich entsteht grundsätzlich ein umsatzsteuerbarer Leis-
tungsaustausch (zB Geschäftsveräußerung im Ganzen gegen Gewährung 
von Gesellschaftsrechten an einer Kapitalgesellschaft) oder eine der Lie-
ferung gleichgestellte Entnahme nach §  3 Abs 2 UStG (zB Übertragung 
des Betriebes der Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaft ohne die 
Gewährung einer Gegenleistung; siehe UStR 2000 RZ 361).

•  Bei der Übertragung von Grundstücken fällt Grunderwerbsteuer und die 
grundbücherliche Eintragungsgebühr an.

•  Bei einer umgründungsbedingten Forderungsabtretung oder Vertragsüber-
nahme fallen die damit verbundenen Rechtsgeschäftsgebühren an.

Da der Übertragende durch die ihm als Gegenleistung gewährten Antei-
le am übernehmenden Rechtsträger für das übertragene Vermögen sein wirt-
schaftliches Engagement fortsetzt, erachtet der Gesetzgeber für übertragene 
„Unternehmenseinheiten“  die aus dem allgemeinen Steuerrecht resultierende 
Steuerbelastung als unangemessen und sieht im Anwendungsbereich des Um-
gründungssteuergesetzes umfassende Begünstigungen vor. 
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B. Grundsätze des UmgrStG
Das UmgrStG beruht insbesondere auf folgenden Grundsätzen:
•  Buchwertfortführung:
 Der Übertragende hat das von ihm übertragene Vermögen mit seinem steu-

erlichen Buchwert (oder mit seinen Anschaffungskosten) zu bewerten. Da-
durch unterbleibt beim Übertragenden die Realisierung der im Vermögen 
gelegenen stillen Reserven. Der Übernehmende hat die steuerlichen Buch-
werte (oder Anschaffungskosten) und die damit verbundenen latenten Steu-
ern zwingend fortzuführen (sog „Buchwertfortführung“, zur Export- und 
Import-Umgründung siehe unten Tz 18). Unabhängig von dieser steuerlich 
zwingenden Buchwertfortführung kann der Übernehmende unternehmens-
rechlich das übertragene Vermögen wahlweise mit seinem beizulegenden 
Wert ansetzen (§  202 Abs 1 UGB) oder den Buchwert fortführen (§  202 Abs 2 
UGB). Aus einer unternehmensrechtlichen Aufwertung resultierende Mehr-
aufwendungen (zB höhere Abschreibungen) stellen aufgrund der zwingen-
den steuerlichen Buchwertfortführung keine Betriebsausgabe dar und sind 
im Rahmen der steuerlichen Mehr-Weniger-Rechnung dem steuerpflichti-
gen Gewinn hinzu zu rechnen.

•  Steuerneutralität von Buchgewinnen und Buchverlusten:
 Durch eine Umgründung entstehende Buchgewinne und -verluste sind 

grundsätzlich steuerneutral, dh nicht als Betriebseinnahme oder -ausgabe 
zu erfassen. Ausgenommen von diesem Grundsatz sind Unterschiedsbeträ-
ge, die sich aus der Vereinigung (Confusio) von Aktiva und Passiva ergeben 
(zB Confusio einer Verbindlichkeit mit der entsprechenden teilwertberich-
tigten Forderung).

•  Ertragsteuerliche Rückwirkungsfiktion:
 Die im Zuge der Umgründung getätigte Vermögensübertragung kann mit 

ertragsteuerlicher Wirkung auf einen in der Vergangenheit liegenden Stichtag 
zurückbezogen werden. Der Stichtag darf dabei höchstens neun Monate vor 
der Anmeldung der Umgründung zur Eintragung in das Firmenbuch oder der 
Meldung der Umgründung beim Finanzamt liegen.

•  Objektbezogener Übergang des Verlustabzuges:
 Der Verlustabzug geht insoweit auf den Übernehmer über, als auch das den 

Verlust verursachende Vermögen zu Buchwerten auf ihn übergeht.
•  Grundsatz der Maßgeblichkeit des Unternehmensrechts:
 Ist für das Zustandekommen einer Umgründung die Eintragung der Um-

gründung in das Firmenbuch erforderlich, liegt auch steuerlich eine Vermö-
gensübertragung nur dann vor, wenn die Umgründung unternehmensrecht-
lich zulässig ist und in das Firmenbuch eingetragen wird (zB Eintragung der 
Verschmelzung in das Firmenbuch, Eintragung der durch eine Einbringung 
sachgegründeten GmbH).
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Verschmelzungsbilanz A

Anlagevermögen 5.000 VerschmKap 6.000
Umlaufvermögen 3.000 Fremdkapital 2.000

 8.000  8.000  

Übernahmebilanz B

Anlagevermögen 11.000 Nennkapital 9.500 
Umlaufvermögen 7.500 Kapitalrücklage 3.750 
  Bilanzgewinn 250  
  Fremdkapital 5.000

 18.500  18.500 

Kapitalerhöhung bei B:
Das Umtauschverhältnis (UTV) gibt an, in welchem Verhältnis die Aktionäre der 
übertragenden Körperschaft A für den Untergang ihrer Anteile mit Anteilen an der 
übernehmenden Körperschaft B abgefunden werden. Das Umtauschverhältnis er-
mittelt sich nach folgender Formel (siehe auch oben Tz 40):
UTV = (Verkehrswert A/Nennkapital A)/(Verkehrswert B/Nennkapital B) = 0,5.
Die Nennkapitalerhöhung (KE) der Körperschaft B ergibt sich sodann aus dem mit 
dem Nennkapital der Körperschaft A (NKA) multiplizierten Umtauschverhältnis 
(UTV): KE = UTV*NKA = 5.000*0,5 = 2.500.

Buchgewinn/Buchverlust (auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage):
Aus der Nennkapitalerhöhung iHv 2.500 und der Übernahme des Vermögens iHv 
6.000 ergibt sich bei der übernehmenden Körperschaft B ein Buchgewinn von 3.500. 
Dieser Buchgewinn ist bei der übernehmenden Körperschaft in eine Kapitalrücklage 
iS des §  229 Abs 2 Z 1 UGB einzustellen.

2. Steuerrecht

a) Buchwertfortführung

Anders als nach Unternehmensrecht besteht steuerlich für die Bewertung des 
übernommenen Vermögens kein Wahlrecht. Die übernehmende Körperschaft 
hat die von der übertragenden Körperschaft in der Verschmelzungsbilanz an-
gesetzten (steuerlichen) Buchwerte zwingend zu übernehmen (§  3 Abs 1 Z 1 
UmgrStG; sog „Buchwertfortführung“).

Zusätzlich zu den Wertansätzen hat die übernehmende Körperschaft insbesondere 
auch die Abschreibungsgrundsätze und Siebentelabsetzung nach §  12 Abs 3 Z 2 KStG 
zu übernehmen (siehe UmgrStR RZ 120 ff). Nach §  19 BAO führt die unternehmens-
rechtliche Gesamtrechtsnachfolge auch zum Eintritt in sämtliche abgabenverfahrens-
rechtliche Positionen der übernehmenden Körperschaft.
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Die im Zusammenhang mit der Verschmelzung anfallenden Beratungsaufwendun-
gen, Verfahrenskosten und Gebühren sind als Betriebsausgabe sofort abzugsfähig (§  11 
Abs 1 Z 1 KStG).

Die durch die Verschmelzung bei der übernehmenden Körperschaft entste-
henden Buchgewinne und Buchverluste sind grundsätzlich steuerneutral 
und wirken sich demnach auf den steuerlichen Gewinn oder Verlust nicht aus 
(§  3 Abs 2 UmgrStG). Ausgenommen von dieser Steuerneutralität sind ledig-
lich Buchgewinne bzw Buchverluste, die aus der Vereinigung von Aktiva und 
Passiva stammen (sog „Confusioergebnisse“). Solche Confusiogewinne bzw 
-verluste sind in dem dem Verschmelzungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr 
steuerlich zu berücksichtigen.

Confusioergebnisse ergeben sich zB bei der Vereinigung einer Verbindlichkeit mit 
der korrespondierenden teilwertberichtigten Forderung, der Vereinigung einer Rück-
stellung mit der (noch) nicht oder nur in geringerem Umfang aktivierten Forderung und 
der Vereinigung eines Bestandrechts mit der Position des Vermieters.

Etwaige aus einer unternehmensrechtlichen Aufwertung auf den beizule-
genden Wert resultierende Mehrabschreibungen oder die Abschreibung des ak-
tivierten Umgründungsmehrwertes bzw Firmenwertes sind steuerneutral und 
kürzen nicht den steuerpflichtigen Gewinn. Solche Abschreibungen sind somit 
in der steuerlichen Mehr-Weniger-Rechnung zu korrigieren.

Beispiel – Fortsetzung von Beispiel 1 oben unter Tz 84:
Der unternehmensrechtliche Buchverlust iHv 1400 setzt sich aus einem steuerneu-
tralen Buchverlust iHv 2.000 (= Buchverlust aus dem Wegfall der Beteiligung) und 
einem steuerpflichtigen Confusiogewinn iHv 600 zusammen (= Gewinn iHv 1.000 
aus der Confusio von Forderung und Verbindlichkeit abzüglich des Verlustes iHv 
400 aus dem confusiobedingten Wegfall des Mietrechtes).

b) Aufwertung

Tritt durch eine grenzüberschreitende Verschmelzung das Vermögen der über-
tragenden (ausländischen) Körperschaft in das inländische Besteuerungsrecht 
ein, ist dieses Vermögen bei der übernehmenden Körperschaft (steuerneutral) 
mit dem gemeinen Wert anzusetzen („Aufwertung bei Zuzug“, §  3 Abs 1 Z 2 
TS 1 UmgrStG). Durch die Aufwertung wird sichergestellt, dass nur die Wert-
steigerungen in Österreich erfasst werden, die nach dem Eintritt in das inländi-
sche Besteuerungsrecht entstanden sind.

Beispiel:
Die deutsche D-AG wird zum 31.12.X0 auf die inländische Ö-AG verschmolzen. 
Das Vermögen der D-AG besteht aus den Beteiligungen an der inländischen X-
GmbH und Y-GmbH. Der Buchwert der X-GmbH beträgt 100, der Buchwert der 
Y-GmbH beträgt 150. Die Beteiligung an der X-GmbH weist zum Verschmelzungs-
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stichtag einen gemeinen Wert von 300 auf, der gemeine Wert der Beteiligung an der 
Y-GmbH beträgt 450.
Durch die Verschmelzung treten die Beteiligungen an der X-GmbH und der Y-
GmbH in das inländische Besteuerungsrecht ein (siehe dazu Art 13 Abs 5 DBA-
BRD). Die übernehmende Ö-AG hat die Beteiligung an der X-GmbH steuerneutral 
mit 300 und die Beteiligung an der Y-GmbH steuerneutral mit 450 zu bewerten.

Beispiel:
Die italienische I-s.p.a. (società per azioni) wird zum 31.12.X0 auf die inländische 
Ö-AG verschmolzen. Das Vermögen der I-s.p.a. besteht aus einer in Italien belege-
nen Betriebsstätte.
Da Österreich für Gewinne aus einer italienischen Betriebsstätte die Doppelbesteu-
erung durch die Anrechnung der italienischen Körperschaftsteuer vermeidet, tritt 
durch die Verschmelzung die italienische Betriebsstätte in das inländische Besteu-
erungsrecht ein (vgl Art 23 Abs 3 lit a DBA-I). Die übernehmende Ö-AG hat somit 
das Betriebsstättenvermögen samt einem Firmenwert zwingend mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen. 

Beispiel:
Die italienische I-s.p.a. wird zum 31.12.X0 auf die deutsche D-AG verschmolzen. 
Das Vermögen der I-s.p.a. besteht unter anderem aus einer Beteiligung an der ös-
terreichischen Ö-GmbH. Das Vermögen der Ö-GmbH setzt sich überwiegend aus 
unbeweglichem Vermögen zusammen.
Durch die Verschmelzung tritt die Beteiligung an der österreichischen Ö-GmbH in 
das inländische Besteuerungsrecht ein (vgl Art 13 Abs 3 DBA-Italien und Art 13 
Abs 2 DBA-Deutschland). Die übernehmende deutsche D-AG hat die Beteiligung 
(steuerneutral) mit dem gemeinen Wert anzusetzen.

Tritt durch eine Verschmelzung ein Vermögen in das inländische Besteuerungs-
recht ein, hat eine Aufwertung auf den gemeinen Wert zu unterbleiben, wenn 
das zuziehende Vermögen vor der Verschmelzung aus dem Besteuerungsrecht 
Österreichs ausgeschieden ist und dabei die Wegzugsbesteuerung bei der 
nunmehr inländischen übernehmenden Körperschaft oder einer konzernzu-
gehörigen Körperschaft der übernehmenden Körperschaft nach dem bis zum 
31.12.2015 geltenden Nichtfestsetzungskonzept nicht festgesetzt wurde oder 
nach §  16 Abs 1a UmgrStG nicht entstanden ist („Zuzug nach vorangegan-
genem Wegzug“; zum Nichtfestsetzungskonzept siehe UmgrStR RZ 44b ff). 
In diesem Fall ist der fortgeschriebene ursprüngliche Buchwert im Zeitpunkt 
des vorangegangenen Wegzugs, höchstens aber der gemeine Wert im Zeit-
punkt des Zuzugs anzusetzen (§  3 Abs 1 Z 2 TS 2 UmgrStG). Scheidet das 
Vermögen nach der Verschmelzung gewinnrealisierend aus dem Vermögen der 
übernehmenden Körperschaft aus, bleiben nachgewiesene Wertsteigerungen 
insoweit steuerfrei, als sie im Zeitraum zwischen Wegzug und Zuzug entstan-
den sind (§  3 Abs 1 Z 2 TS 2 UmgrStG).

Wurde ein Vermögen bei seinem Wegzug nach dem Ratenzahlungskonzept der Be-
steuerung unterworfen (siehe dazu oben Tz 50a), ist es bei einem späteren Zuzug in das 
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österreichische Besteuerungsrecht mit dem gemeinen Wert anzusetzen (§  3 Abs 1 Z 2 
TS 1 UmgrStG). Auf allfällig noch offene Raten hat der bloße Zuzug keine Auswirkung 
(UmgrStR RZ 160b).

Beispiel:
Die inländische A-GmbH überführte im Rahmen einer Einbringung nach Art III 
UmgrStG im Jahr 2010 einen inländischen Betrieb in die in der EU ansässige B-AG. 
Die A-GmbH beantragte dafür die Nichtfestsetzung der Steuerschuld nach §  16  
Abs 1 UmgrStG. Im Jahr 2018 wird die B-AG auf die A-GmbH oder auf eine der 
A-GmbH konzernzugehörige Körperschaft (zB Tochtergesellschaft) verschmolzen 
(Import-Verschmelzung) und unter anderem der im Jahr 2010 eingebrachte Betrieb 
wiederum nach Österreich überführt.
Die A-GmbH oder die konzernzugehörige übernehmende Körperschaft muss für 
den Betrieb, der zuvor in die ausländische B-AG eingebracht wurde, die fortge-
schriebenen Buchwerte zum Einbringungszeitpunkt (Jahr 2010) ansetzen. Bei einer 
späteren Veräußerung des wieder zugezogenen Betriebes werden im Ausland ent-
standene Wertsteigerungen vom Veräußerungserlös in Abzug gebracht und bleiben 
damit steuerfrei.

Beispiel:
Die inländische A-AG brachte im Jahr 2012 ihre Beteiligung an der inländischen 
B-GmbH nach Art III UmgrStG in die deutsche C-AG ein. Im Jahr 2018 wird die 
C-AG nach den Bestimmungen des EU-UmgrG auf die A-AG verschmolzen.
Die Export-Einbringung der Beteiligung an der B-GmbH erfolgte außerhalb des 
Nichtfestsetzungskonzeptes steuerneutral nach §  16 Abs 1a UmgrStG. Da die einge-
brachte B-Beteiligung (bis zur Verschmelzung) nicht aus dem Vermögen der C-AG 
ausgeschieden ist, entsteht bei der A-AG hinsichtlich ihrer Export-Einbringung auch 
nachträglich keine Steuerschuld nach §  16 Abs 1a UmgrStG. Durch die Verschmel-
zung der C-AG auf die A-AG tritt die ohne Steueraufschub weggezogene Beteili-
gung an der B-GmbH wieder in das inländische Besteuerungsrecht ein. Ohne den 
ausdrücklichen Verweis des §  3 Abs 1 Z 2 TS 2 UmgrStG auf das Nichtentstehen der 
Steuerschuld nach §  16 Abs 1a UmgrStG wäre die wieder zuziehende B-Beteiligung 
systemwidrig steuerneutral mit dem gemeinen Wert anzusetzen.

II.  Ausschüttungsfiktion für unterbesteuerte  
„Passivgesellschaften“

1.  Rechtslage für bis zum 31.12.2018 entstandene Gewinne

Beteiligungserträge aus internationalen Schachtelbeteiligungen und Beteili-
gungserträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften aus EU-Mitglieds-
staaten bzw aus Staaten, mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht, sind 
bei der inländischen Muttergesellschaft grundsätzlich von der Körperschaft-
steuerbefreit befreit (§  10 Abs 2 iVm §  10 Abs 1 Z 7 KStG, §  10 Abs 1 Z 5 und 
Z 6 KStG). Gewinnausschüttungen von ausländischen (passiven) Gesellschaf-
ten aus Niedrigsteuerländern unterliegen jedoch der Steuerpflicht (§  10 Abs 4  
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bzw Abs 5 KStG idF vor dem JStG 2018, Wechsel von der Befreiungs- zur 
Anrechnungsmethode, sog „switch-over“). 

Damit die vom „switch-over“ erfassten thesaurierten Gewinne der auslän-
dischen Körperschaft durch eine Importverschmelzung nicht steuerneutral auf 
die übernehmende, inländische Mutterkörperschaft oder eine andere konzern-
zugehörige, inländisches Körperschaft (zB Schwesterkörperschaft) übergehen, 
gilt der Unterschiedsbetrag zwischen dem steuerlichen Verschmelzungskapital 
(§  2 Abs 5 UmgrStG) der übertragenden Tochterkörperschaft und dem Stand 
ihrer steuerlichen Einlagen (§  4 Abs 12 Z 3 EStG) mit dem Beginn des auf den 
Verschmelzungsstichtag folgenden Tages als offen ausgeschüttet („Ausschüt-
tungsfiktion“ nach §  3 Abs 1 Z 3 UmgrStG). Die fiktive Gewinnausschüttung 
unterliegt bei der Muttergesellschaft der Steuerpflicht („switch-over“ nach §  10 
Abs 4 oder Abs 5 KStG idF vor dem JStG 2018 bzw §  10 Abs 7 KStG). Die 
als Vorbelastung der Ausschüttung anzusehende ausländische Körperschaft-
steuer ist auf die inländische Steuerschuld anzurechnen (§  10 Abs 6 KStG idF 
vor dem JStG 2018 bzw §  10a Abs 9 Z 4 KStG). Übersteigt die anrechenbare 
ausländische Körperschaftsteuer die inländische Steuerschuld, kann der die in-
ländische Steuerschuld übersteigende Betrag auch in den folgenden Jahren auf 
Antrag angerechnet werden („Anrechnungsvortrag“, §  10 Abs 6 KStG idF vor 
dem JStG 2018 bzw §  10a Abs 9 Schlussteil KStG).

Die Ausschüttungsfiktion ist nicht nur auf Importverschmelzungen sondern auch auf 
Verschmelzungen anwendbar, durch die eine dem „switch-over“ unterliegende Aus-
landskörperschaft auf eine nicht (auch) dem „switch-over“ unterliegende Auslandskör-
perschaft verschmolzen wird (UmgrStR RZ 160f). 

Beispiel 1:
Die bulgarische B-OOD (vergleichbar einer GmbH) wird zum 31.12.X0 auf die in-
ländische Ö-AG importverschmolzen. Die Ö-AG ist zu 100 % an der B-OOD betei-
ligt. Der Unternehmensschwerpunkt der bulgarischen B-OOD liegt überwiegend in 
der Erzielung von Passiveinkünften (insbesondere Einnahmen aus Zinsen und aus 
der Veräußerung von Beteiligungen), die auf Ebene der B-OOD der bulgarischen 
Körperschaftsteuer iHv 10 % unterliegen. Zum Verschmelzungsstichtag besteht das 
Vermögen der B-OOD nur mehr aus liquiden Mitteln, welche aus den thesaurierten 
Gewinnen der vergangenen Jahre resultieren. Die der Verschmelzung zugrunde ge-
legte Verschmelzungsbilanz der B-OOD zum 31.12.X0 weist ein Verschmelzungs-
kapital iHv 1.000 und einen steuerlichen Einlagenstand iHv 100 aus.
Da Ausschüttungen der B-OOD zum Verschmelzungsstichtag dem Methodenwe-
chsel unterliegen, gilt nach §  3 Abs 1 Z 3 UmgrStG im Zuge der Importverschmel-
zung ein Betrag iHv 900 als mit dem Beginn des auf den Verschmelzungsstichtag 
folgenden Tages (1.1.X1) offen ausgeschüttet. Infolge des Methodenwechsels unter-
liegt der Betrag von 900 bei der Ö-AG der KSt iHv 23 %, wobei die als Vorbelastung 
der Ausschüttung anzusehende bulgarische Körperschaftsteuer auf die entstehende 
inländische Steuerschuld anzurechnen ist.
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Beispiel 2:
Die deutsche D-GmbH wird zum 31.12.X0 auf ihre inländische Muttergesellschaft 
die Ö-AG importverschmolzen. Die D-GmbH ist operativ tätig und unterliegt in 
Deutschland einer durchschnittlichen Steuerbelastung iHv ca 30 % (KSt + GewSt). 
Da Ausschüttungen der D-GmbH zum Verschmelzungsstichtag nicht dem Metho-
denwechsel unterliegen würden, kommt es im Zuge der Importverschmelzung zu 
keiner Ausschüttungsfiktion iSd §  3 Abs 1 Z 3 UmgrStG. 

2. Rechtslage für nach dem 31.12.2019 entstandene Gewinne

Ab dem 1.1.2019 werden Passiveinkünfte von niedrigbesteuerten ausländi-
schen Körperschaften nach Maßgabe der Bestimmungen des §  10a KStG idF 
des JStG 2018 der inländischen beherrschenden Körperschaft zugerechnet 
(„Hinzurechnungsbesteuerung“). Da diese Einkünfte somit bereits durch die 
Hinzurechnungsbesteuerung im Zeitpunkt ihres Entstehens im Inland der Kör-
perschaftsteuer unterliegen, soll die Übernahme von bis zur Importverschmel-
zung thesaurierten, niedrigbesteuerten Passiveinkünften bei der inländischen 
übernehmenden Körperschaft nicht nochmals der Besteuerung unterliegen. 
Um eine solche unsystematische Doppelerfassung niedrigbesteuerter Passiv-
einkünfte zu vermeiden, ist die verschmelzungsbedingte Ausschüttungsfiktion 
nur noch auf Gewinne anzuwenden, die bis zum 31.12.2018 entstanden sind.

III. Internationale Schachtelbeteiligung

Befinden sich im Vermögen der übertragenden und/oder übernehmenden 
Körperschaft Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, kann durch 
eine Verschmelzung bei der übernehmenden Körperschaft eine internationale 
Schachtelbeteiligung entstehen, erweitert werden oder eine bereits bestehende 
internationale Schachtelbeteiligung auf diese übergehen.

1. Übergang einer internationalen Schachtelbeteiligung

Geht im Zuge einer Verschmelzung eine internationale Schachtelbeteiligung 
auf die übernehmende Körperschaft über, für die keine Option zur „Steuer-
wirksamkeit“ ausgeübt wurde (sog „steuerneutrale Schachtelbeteiligung“), 
tritt die übernehmende Körperschaft in die Stellung der übertragenden Kör-
perschaft ein. Da die verschmelzungsbedingte Übernahme einer steuerneut-
ralen Schachtelbeteiligung keinen Anschaffungsvorgang darstellt, kann die 
übernehmende Körperschaft für die übernommene Schachtelbeteiligung nicht 
nach §  10 Abs 3 KStG zur Steuerwirksamkeit optieren (vgl UmgrStR RZ 172).

Ist für die übernommene Schachtelbeteiligung die Einjahresfrist nach §  10 
Abs 2 KStG am Verschmelzungsstichtag bereits abgelaufen, sind Ausschüttun-
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